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RS OGH 1995/5/4 12Os29/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1995

Norm

StGB §7 Abs2

Rechtssatz

Ob der Täter einen strafsatzerhöhenden Erfolg herbeigeführt hat und daher von der schwereren Strafe getro5en wird

(§ 7 Abs 2 StGB), ist nach den Kriterien des § 6 StGB zu prüfen. Hiebei kommt der objektiven und subjektiven

Vorhersehbarkeit der qualifizierenden Folge sowie deren Zurechenbarkeit besondere Bedeutung zu.
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